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 KITZINGEN, 8. FEBRUAR 2017

  
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge-
brauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001);  
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit; 
Duldung des Landratsamtes Kitzingen für eine Abweichung vom 
Grenzwert des Indikatorparameters Sulfat für die Trinkwasserversor-
gungsanlage Mainstockheim 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeinde Mainstockheim versorgte alle Haushalte im Gemeindege-
biet in den letzten Jahrzehnten mit Trink- und Brauchwasser aus dem 
Tiefbrunnen an der Dettelbacher Straße und mit Wasser aus den Wies-
engrundquellen. Durch die Mischung der Wasser aus beiden Einrichtun-
gen konnte der seit 01.11.2011 erstmals festgelegte Grenzwert für den 
Parameter Sulfat von 250 mg/l im Versorgungsnetz grundsätzlich einge-
halten werden. 
 
2014 wurde ein neuer Tiefbrunnen 2 niedergebracht, 2015 der beste-
hende Tiefbrunnen an der Dettelbacher Straße (jetzt: Tiefbrunnen 1) 
saniert. Mit Ablauf des 31.12.2016 mussten die Wiesengrundquellen vom 
Netz genommen werden, da diese nicht den technischen Standards ent-
sprachen, ihre Schüttung zum Betrieb der Trinkwasserversorgung nicht 
ausreichte und die Erlaubnis für die Entnahme von Wasser endete. 
Seit 01.01.2017 ist deshalb die Wasserversorgung der Gemeinde Main-
stockheim alleine aus den Tiefbrunnen 1 und 2 zu betreiben:  
Damit ändert sich die Zusammensetzung der Wasserbeschaffenheit: 
Beide Brunnen erschließen das gleiche Grundwasser, deshalb steht nur 
noch Trinkwasser mit einem Sulfatgehalt von über 250 mg/l zur Verfü-
gung. 
 
Der Gesamthärtegrad liegt damit (statt wie bisher bei 37,9 ° dH) bei 
42,4 ° dH und ist wie bisher in den Härtebereich „hart“ nach deutschem 
Waschmittelgesetz einzuordnen; für den Tiefbrunnen 2, der seit 
01.01.2017 ausschließlich die Trinkwasserversorgung speist, wurden im 
August 2016 folgende Werte ermittelt1: 
                                             
1 Wasseruntersuchung nach der Eigenüberwachungsverordnung des Instituts Dr. Nuss vom 
01.08.2016, Analyse T 127403 
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Sulfat (SO4
2):   410,0 mg/l  

(bisherige Gesamtwasserqualität:  330,0 mg/l)2 
 

Calcium (Ca2+):   240,0 mg/l  
(bisherige Gesamtwasserqualität:  208,0 mg/l) 
 

Magnesium (Mg2+):   039,2 mg/l  
(bisherige Gesamtwasserqualität:  039,1 mg/l) 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind der Bekanntmachung beigefügt.  
 
Das Landratsamt Kitzingen hat mit Bescheid Nr. 31-5140/01.1 vom 
27.01.2017 eine Duldung für die Abweichung vom Grenzwert (250 mg/l) 
des Indikatorparameters Sulfat von der TrinkwV ausgesprochen: Dabei 
darf die Gemeinde Mainstockheim Wasser aus den Brunnen  
„Tiefbrunnen 1“ und „Tiefbrunnen 2“ mit einem Sulfatgehalt bis maxi-
mal 500 mg/l als Trinkwasser an die Verbraucher abgeben. 
Die Duldung ist bis längstens 31.12.2026 befristet und steht unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass sich künftig Möglichkeiten 
bieten, die es der Gemeinde Mainstockheim mit einem vertretbaren 
Aufwand ermöglichen, den Verbrauchern Trinkwasser zur Verfügung zu 
stellen, das beim Parameter Sulfat den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung entspricht. 
 
Aus gesundheitlich-hygienischer Sicht entsprechen beide Brunnen (aus-
genommen Sulfat) den Anforderungen der TrinkwV 2001. Das Landrats-
amt Kitzingen hat festgestellt, dass 
 eine Schädigung der menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen ist,  
 Reinheit und Genusstauglichkeit des Trinkwassers nicht beeinträch-

tigt sind, 
 bei Sulfatgehalten bis 500 mg/l eine Schädigung der menschlichen 

Gesundheit nicht zu erwarten ist. Trinkwasser mit einem Sulfatgehalt 
bis zu 500 mg/l ist für die Zubereitung von Säuglingsnahrung gesund-
heitlich unbedenklich. 3 

 
Die Gemeinde Mainstockheim denkt derzeit die Planung einer Enthär-
tungsanlage zur Sulfatreduzierung an: Durch das dann weichere Wasser 
bestünde auch eine merkliche Verbesserung beim Endverbraucher. 
 
Installationsbetrieben werden in Kürze Informationen (Empfehlungen) 
zur Verfügung gestellt werden, die es ermöglichen, das für die Trink-
wasserqualität am besten geeignete Material oder Aufbereitungsverfah-
ren auswählen zu können. Hierzu wird eine gesonderte Bekanntmachung 
ergehen. 
 
Gemeinde Mainstockheim 
 
 
 
 
Karl-Dieter  F u c h s  ausgehängt: 
Erster Bürgermeister  abgenommen: 

                                             
2 Wasseruntersuchung nach der Eigenüberwachungsverordnung des Instituts Dr. Nuss vom 
01.08.2016, Analyse T 127401 
3 Leitlinie des Umweltbundesamts zum Vollzug der § 9 und 10 TrinkwV 2001 
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II. In Abdruck 
 

1. Landratsamt Kitzingen: Staatliches Gesundheitsamt 
Herrn Weiß 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

 
2. Landratsamt Kitzingen: SG 31 

Frau Stumpf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

 


